
Ermittlung der

Ausbaubeiträge nach dem KAG

Bauvorhaben:

Umgestaltung „Altkalkarer Straße“

und 

„Markt“(südlicher Straßenabschnitt)  



Grundlagen der Beitragserhebung

Wann sind Beiträge zu erheben?

 Nutzungsdauer der Straße ist abgelaufen; die Straße ist  
verschlissen* (übliche Nutzungsdauer von 25 bis 35 Jahren),

 Durchgangsverkehr wird aus der Straße herausgenommen,

 Verkehr wird geordneter abgewickelt.

*„Geotechnischer Bericht über die Bodenverhältnisse“ (Büro Dr. Müller, 02/2020)

 Reduzierte Wasserdurchlässigkeit bei der Bettungs- und Schottertragschicht > Stau des Niederschlagswassers

 Setzungen an der Oberfläche durch Volumenverlust bei den unteren Auffüllungen

 Mittlere Frostempfindlichkeit der schlackehaltigen Frostschutzschicht



Grundlagen der Beitragserhebung

Kommunalabgabengesetz NRW (§ 8)

 Beiträge für die Herstellung und Verbesserung von Straßen 

sollen von den Grundstückseigentümern erhoben werden.

 Beiträge als Gegenleistung für die wirtschaftlichen Vorteile.

 Allgemeingebrauch bei der Beitragsermittlung beachten.

 Angemessene Vorausleistungen bei Durchführungsbeginn. 



Grundlagen der Beitragserhebung

https://www.kalkar.de/de/inhalt/stadtrecht/



Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

nach den tatsächlichen Aufwendungen,

Stadt trägt den Teil, der auf die Allgemeinheit 
und ihre eigenen Grundstücke entfällt,

Anteil der Beitragspflichtigen wird wie folgt 
festgesetzt:



Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes



Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

 Altkalkarer Straße und Straße „Markt“ sind auch

nach ihrem Umbau wichtige West-Ost-Verbindung.

 Durchgangsverkehr überwiegt den Anliegerverkehr.

 Straßen werden als Hauptverkehrsstraßen 

eingestuft.



Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes

Beitragsfähiger Aufwand wird auf die 
erschlossenen Grundstücke nach deren Flächen
verteilt.

Als Grundstücksfläche gilt im Bereich eines 
Bebauungsplans die Fläche, auf die der B-Plan 
die bauliche oder gewerbliche Nutzung vorsieht.



Berücksichtigung des Nutzungsmaßes

Die Grundstücksfläche wird vervielfacht mit

 1,00, bei einer Bebaubarkeit mit einem VG,

 1,25, bei einer Bebaubarkeit mit zwei VG,

 1,50, bei einer Bebaubarkeit mit drei VG, …

Zahl der Vollgeschosse ergibt sich aus dem B-
Plan. Ist tatsächlich eine höhere Zahl vorhan-
den, gilt diese. 



Berücksichtigung der Nutzungsart 

Die Vorteilsfläche erhöht sich dann weiterhin um

 0,5 bei Grundstücken in durch B-Plan festge-
setzten Kerngebieten 



Berechnung der Beiträge



• Baukosten: ca. 269.000 €

• Nebenkosten:  ca.   25.500 €

Summe:          ca. 294.500 €

 Kosten Fahrbahn: 150.000 € x 30% = 45.000 €

 Kosten Gehweg:        81.500 € x 60% = 48.900 €

 Kosten Beleuchtung

/Entwässerung: 63.000 € x 40% = 25.200 €

119.100 €

dividiert durch Umlagefläche
(Grundstücksflächen 4.453 m² + Zuschläge): ÷ 8.653 m²

Beitragsgrundbetrag je m² Vorteilsfläche: ca.  13,76 €

Ermittlung der umlagefähigen Kosten

Altkalkarer Straße



• Baukosten: ca. 455.000 €

• Nebenkosten:  ca.   42.500 €

Summe:          ca. 497.500 €

 Kosten Fahrbahn: 68.000 € x 30% =   50.400 €

 Kosten Parkstreifen: 9.600 € x 70% =     6.720 €

 Kosten Gehweg:        236.500 € x 60% = 141.900 €

 Kosten Beleuchtung

/Entwässerung: 66.000 € x 40% = 26.400 €

225.420 €

dividiert durch Umlagefläche
(Grundstücksflächen 7.033 m² + Zuschläge): ÷ 15.824 m²

Beitragsgrundbetrag je m² Vorteilsfläche: ca.  14,24 €

Ermittlung der umlagefähigen Kosten

Straße „Markt“/Südseite



Berechnung der Beiträge

 Mit der Zuwendung wird der Beitragsanteil der Grundstücks-

eigentümerinnen und –eigentümer gefördert und nicht die 

Durchführung der Straßenbaumaßnahme! 



Beispielberechnung Grundstück 

„Altkalkarer Straße“

Annahme:

Grundstücksfläche beträgt 185 m²,

Bebauung gemäß B-Plan II-geschossig,

Gebietstyp gem. BauNVO: Kerngebiet

Berechnung der Beiträge:

185 m² x 1,25 x 1,5 = 346,88 m² Vorteilsfläche

346,88 x 13,76 € = 4.773,07 € KAG-Beitrag

abzgl. 50% (Landesförderung) = 2.386,54 €



Beispielberechnung Grundstück

Straße „Markt“

Annahme:

Grundstücksfläche beträgt 160 m²,

Bebauung gemäß B-Plan III-geschossig,

Gebietstyp gem. BauNVO: Kerngebiet

Berechnung der Beiträge:

160 m² x 1,5 x 1,5 = 360 m² Vorteilsfläche

360 x 14,24 € = 5.126,40 € KAG-Beitrag

abzgl. 50% (Landesförderung) = 2.563,20 €



Bestehen noch Fragen?


